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Beschluss Nr. 3332
Aktenplan 215 Schulhauser

Primarschule Hebel, Sanierung und betriebliche Optimierung; Projektierungs- und
Ausfuhrungskredit

Wir beantragen lhnen, folgende Beschllsse zu fassen:

1. Dem Projekt fir die Sanierung und betriebliche Optimierung des Primarschulhauses Hebel und
des ehemaligen Wohnhauses Hebelstrasse 20 wird zugestimmt und dafir ein Verpflichtungskredit
im Betrag von CHF 10'580°000 erteilt.

2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss nach Art. 8 Ziff. 6 lit. a der Gemeindeordnung dem fakul-
tativen Referendum untersteht.

1 Ausgangslage

Am norddstlichen Rand des historischen Quartierkerns von St.Georgen befindet sich an der Hebel-
strasse 21 das Primarschulhaus Hebel. Neben dem Schulhaus Hebel liegt das ehemalige Wohnhaus
Hebelstrasse 20. Beide Gebaude wurden beinahe zeitgleich Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und
pragten die Entwicklung des geschitzten Ortsbilds, welches sich entlang der Hebelstrasse nach Nor-
den erstreckt. Wahrend das Schulhaus von Beginn an fur schulische Zwecke genutzt wurde, diente
das benachbarte Gebaude an der Hebelstrasse 20 vorerst als Wohnhaus mit einer Flaschnerwerkstatt
im Sockelgeschoss.

Der rasante Anstieg der Wohnbevoélkerung in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts flihrte dazu,

dass das Schulhaus bereits einige Jahre nach Erstellung mit einem Erweiterungsbau erganzt werden
musste. In diesem wurden zuséatzliche Klassenzimmer und eine Turnhalle integriert. Im Jahr 1954 er-
warb die Stadt St.Gallen schliesslich die benachbarte Liegenschaft Hebelstrasse 20 und nutzte diese
fortan fir schulische Zwecke. Nachdem 1955 an der Gotthelfstrasse eine neue Turnhalle und ein Kin-
dergarten erstellt worden war, konnten weitere Klassenzimmer in der inzwischen umgenutzten Turn-

halle des Primarschulhauses an der Hebelstrasse 21 geschaffen werden.

Das Schulhaus Hebel und das ehemalige Wohnhaus wurden in den letzten knapp 65 Jahren keiner
grosszyklischen Sanierung unterworfen und weisen entsprechend einen erheblichen baulichen Sanie-
rungsbedarf aus. Zudem stehen in betrieblicher Hinsicht in den beiden Geb&auden nicht mehr geni-
gend Kapazitaten zur Verfigung. Im Bericht zum Postulat «Planung und Ausbau der FSA+Ange-
bote»!, welcher am 21. Marz 2017 im Stadtparlament behandelt und als erledigt abgeschrieben

! Parlamentsvorlage Nr. 75 vom 24. Januar 2017 (Planung und Ausbau der FSA+Angebote; Postulatsbericht).



wurde, ist fir das Einzugsgebiet der Primarschule Hebel-Bach im Schuljahr 2022/2023 ein Raumbe-
darf fir 17 Schulklassen ausgewiesen. Hiervon vermag das Primarschulhaus Bach an der St.Geor-
gen-Strasse 141 den Bedarf von maximal vier Schulklassen abzudecken. Damit verbleiben 13 Klas-
sen, die in den Gebauden auf dem Schulareal Hebel untergebracht werden missen. Der dort
vorhandene Raum reicht derzeit aber nur fir zehn Klassen aus. In den vergangenen Jahren wurden,
um raumliche Engpésse zu beseitigen, zwar minimale raumliche Anpassungen an den beiden Gebé&u-
den vorgenommen. Damit kénnen die benétigten Kapazitaten in langfristiger Hinsicht aber nicht abge-
deckt werden. Schliesslich besteht auch aus padagogischer Sicht ein Handlungsbedarf. Ein zeitge-
masser Unterricht zeichnet sich durch eine Vielfalt an Unterrichtsformen aus, was mit einer rdumlichen
Flexibilitdt begunstigt werden kann.

2 Erwagungen

2.1 Vorstudien

Das Projekt zur Sanierung und betrieblichen Optimierung des Schulhauses Hebel und des benachbar-
ten ehemaligen Wohnhauses ist das Ergebnis umfassender Vorstudien, aus welchen eine ganzheitli-
che Strategie fur das Einzugsgebiet der Primarschule Hebel-Bach hervorgegangen ist. Dabei wurden
Mdglichkeiten sowohl fir die kinftige Entwicklung der Primarschule als auch des Tagesbetreuungsan-
gebots untersucht.

Zunachst war beabsichtigt, dass sich die baulichen Massnahmen auf das Schulhaus Hebel beschréan-
ken sollten. Der Stadtrat genehmigte hierfir am 12. August 2014 einen Verpflichtungskredit in der
Hohe von CHF 180'000 fur die Durchflihrung eines Planerwahlverfahrens und die Ausarbeitung eines
Bauprojektes, welches die Teilsanierung und den Ausbau des Dachgeschosses des Schulhauses um-
fasste. Das Bauvorhaben hatte zum Ziel, die raumlichen Kapazitaten zu erhéhen und den unbeheizten
Dachstock durch den Einbau neuer Unterrichtsraume aufzuwerten. Zudem sollten eine neue Aufzugs-
anlage eingebaut, die WC-Anlagen erneuert und die Fenster teilweise ersetzt werden.

Nahezu parallel zum Teilsanierungs- und Ausbauprojekt des Schulhauses Hebel erteilte der Stadtrat
am 18. September 2014 einen Verpflichtungskredit von CHF 30'000 fur die Machbarkeitsstudie eines
Neubaus fur das Tagesbetreuungsangebot im Schuleinzugsgebiet Hebel-Bach. Schiilerinnen und
Schiiler profitieren dort seit dem Jahr 2006 von einem Mittagstischangebot. Ein umfassendes Tages-
betreuungsangebot (FSA+) nahm den Betrieb auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 auf. Bis zum Be-
zug des geplanten Neubaus ist dieses in einem Provisorium? untergebracht. Die Machbarkeitsstudie
zeigte Losungen fur das an die Kapazitatsgrenzen gestossene Tagesbetreuungsangebot auf. Fir eine
langfristige Losung wurden Varianten am Standort Gotthelfstrasse / Gessnerstrasse gepriift, welche
die hohe Nachfrage im Quartier abdecken kdnnen.

Vertiefte Abklarungen, welche aus dem Planerwahlverfahren fir die Teilsanierung und den Ausbau
des Schulhauses hervorgingen, fihrten zur Erkenntnis, dass ein Ausbau des Dachgeschosses im Ver-
gleich zum erwarteten Raumgewinn mit unverhaltnismassig hohem baulichen und damit finanziellen
Aufwand verbunden wéare. Um im Dachgeschoss vollwertige, mit ausreichend Tageslicht versorgte

2 Vorlage Nr. 893 vom Datum 26. September 2017 (Primarschule Hebel-Bach, Provisorium fiir Betreuung und Primarschule,
Projektierungs- und Ausfihrungskredit), vom Stadtparlament am 5. Dezember 2017 gemass Antrag der Liegenschaften- und
Baukommission beschlossen.
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Unterrichtszimmer einbauen zu kénnen, misste einerseits der verglaste Dachanteil erheblich erhéht
werden. Andererseits wéaren weitreichende statische Massnahmen notwendig, um die Traglast des
Dachgeschosses fir die kiinftige Personenbelegung sicherzustellen. Diese Unwéagbarkeiten flihrten
dazu, dass als Alternative das ehemalige Wohnhaus in die Uberlegungen miteinbezogen wurde. Ur-
spriinglich ging man davon aus, dass das ehemalige Wohnhaus keine Schul- oder Betreuungsfunktion
mehr Ubernehmen wirde, wenn das Schulhaus ausgebaut und fir die Tagesbetreuung dereinst ein
Neubau erstellt werden sollte. Fur das Geb&aude waren deshalb trotz seines schlechten baulichen Zu-
stands keine Massnahmen vorgesehen.

Fir den Betreuungsneubau wurden unterschiedliche Standorte evaluiert. Im Ergebnis erwies sich ein
Neubau auf der Parzelle an der Gotthelfstrasse 11/13 als die geeignetste Losung.® In diesem Rahmen
konnte auch aufgezeigt werden, dass die beiden bestehenden Gebaude auf dem Schulareal, das
Schulhaus Hebel und das ehemalige Wohnhaus, den Raumbedarf der Primarschule abzudecken ver-
maogen. Als Resultat kann auf den unverhaltnismassigen Ausbau des Dachstockes des Schulhauses
Hebel verzichtet werden. Stattdessen soll nebst dem Schulhaus auch das ehemalige Wohnhaus sa-
niert werden.

Im Mérz 2018 wurde fur die Sanierung und betriebliche Optimierung des Schulhauses Hebel und des
benachbarten ehemaligen Wohnhauses eine Planerwahl im offenen Verfahren gemass SIA 144
durchgefihrt. Dabei setzten sich die Architekturbiiros in einer Aufgabenanalyse kritisch mit der beste-
henden Bausubstanz und der vorgesehenen Aufteilung der Unterrichtsraume auseinander. Den Zu-
schlag fur die Planungsarbeiten erhielt das St.Galler Biro Forma Architekten AG, dessen Analyse und
bauliches Gesamtkonzept das Beurteilungsgremium am meisten tberzeugte.

2.2 Schulraumbedarf

Das Richtraumprogramm der Schule lasst sich in den beiden Gebauden auf dem Schulareal Hebel
(Schulhaus und ehemaliges Wohnhaus) umsetzen. Der Turn- und Sportunterricht wird weiterhin in
den Turnhallen an der Gotthelfstrasse und in der Turnhalle des Schulhauses Tschudiwies stattfinden.
Einzelne Turn- und Sportlektionen werden ins Freie verlegt. Diese pragmatischen Massnahmen sind
aus betrieblicher Sicht verantwortbar und werden beibehalten. Damit kann im Sinne eines haushélteri-
schen Umgangs mit den Landreserven und den Finanzen auf den Neubau einer Turnhalle verzichtet
werden. Die Schulbibliothek wurde bereits vor einigen Jahren mit der Quartierbibliothek St.Georgen
zusammengelegt und befindet sich an der Wildeggstrasse 23. Diese Losung wird beibehalten. Im ge-
planten Neubau der Tagesbetreuung soll kiinftig ein Mehrzweckraum vorhanden sein, welcher von der
Schule mitgenutzt werden kann. Zudem steht es der Schule offen, bei Bedarf die Beniitzung des Ad-
lersaals (St.Georgen Strasse 84, im Verwaltungsvermdgen der Stadt) oder fir einzelne Veranstaltun-
gen auch die Raume der Katholischen Kirchverwaltung (St.Georgen-Strasse 95, Pfarreiheim) zu be-
antragen.

8 Vorlage Nr. 892 vom 26. September 2017 (Primarschule Hebel-Bach, Neubau Betreuung und Mittagstisch; Verpflichtungskre-
dit fir einen Wettbewerb mit Vorprojekt), vom Stadtparlament am 5. Dezember 2017 unverandert beschlossen.
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3 Projekt

Im Zuge der Projektentwicklung wurde ein Raumkonzept erarbeitet, welches die Unterrichtsrdume un-
ter Beriicksichtigung der schulischen Betriebsablaufe und Beddrfnisse auf die beiden bestehenden
Gebaude auf dem Schulareal sinnfallig verteilt. Das ehemalige Wohnhaus steht nach der Sanierung
fur das technische und textile Gestalten zur Verfigung. Im Schulhaus finden der Regelunterricht, die
Fordermassnahmen (ISF und Logopadie) sowie die musikalische Grundschule statt. Die Trennung
zwischen technischem und textilem Gestalten und dem Regel- und Forderunterricht ergibt sich neben
thematischen auch aus betrieblichen Uberlegungen. Die Zeitfenster fur die Verschiebung der Schul-
kinder zwischen den beiden Gebauden kénnen effizient in die Unterrichtsplanung einbezogen werden,
denn im ehemaligen Wohnhaus finden mehrheitlich Doppellektionen statt.

3.1 Schulhaus Hebel

3.1.1 Untergeschoss

Das Untergeschoss des Schulhauses Hebel besteht heute aus zwei Abschnitten, die das Stockwerk in
den Altbau und den Erweiterungsbau aus den 1920er-Jahren unterteilen. Ein Wanddurchbruch im
Korridorbereich soll die beiden Gebaudeteile neu hindernisfrei verbinden und die Fluchtwege ins Trep-
penhaus des Altbaus gewahrleisten. Das Untergeschoss erfahrt mit diesen Massnahmen eine Aufwer-
tung und passt sich damit an die raumliche Struktur der oberen Stockwerke an. Im Treppenhaus des
Altbaus finden kiinftig auch der neue Serverraum und die Lagerflachen fir Hauswartung und Primar-
schule Platz. Ostlich des Treppenhauses erschliesst eine neue Aufzugsanlage alle Stockwerke des
Gebaudes. Eine neue, barrierefreie Toilette mit Dusche, welche auch den Mitarbeitenden (Schullei-
tung, Lehrpersonen, Hauswartpersonal) zur Verfligung steht, schliesst an die neue Aufzugsanlage an.
Auf der gegentiberliegenden Seite des Treppenhauses werden zusatzliche Lagerrdume fir die Haus-
wartung geschaffen. Die derzeit flr das technische und textile Gestalten genutzten Raume werden im
Zuge der Sanierung in das ehemalige Wohnhaus an der Hebelstrasse 20 verschoben. An ihrer Stelle
werden zwei Dispordume eingebaut. Im Korridorbereich entstehen Garderoben.

3.1.2 Erdgeschoss

Die grossten Eingriffe im Erdgeschoss erfolgen im Bereich der heutigen Toiletten sowie des Gruppen-
und Materialraums im 6stlichen Anbau. Neben dem geplanten Aufzug entstehen neue Sanitaranlagen
fur Schilerinnen und Schiler sowie fur Mitarbeitende. Im Vorraum zur Toilette fir die Mitarbeitenden
wird zudem ein Materialdepot eingerichtet. Die westlich des Treppenhauses situierte Toilettenanlage
wird komplett abgebrochen und zu einem Gruppenraum mit Garderobe umgebaut. Dieser soll fir die
beiden Unterrichtsraume im Altbau zur Verfligung stehen und ist entsprechend mit denselben verbun-
den. Das 6stliche Eckzimmer verfiigt tiber einen eigenen Bereich fur Gruppenarbeiten. Im Ubergang
zwischen Alt- und Erweiterungsbau trennt eine neue Brandschutztir den Fluchtwegbereich von den
Ubrigen Raumen. Im 6stlichen Korridor sind neue Garderoben und Toilettenanlagen vorgesehen. Das
im Jahr 2011 umgebaute Team- und Vorbereitungszimmer der Lehrpersonen bleibt unverandert.

3.1.3 1. Obergeschoss

Im Westtrakt des 1. Obergeschosses entsteht analog zum Erdgeschoss ein Gruppenraum mit Garde-
robe, welcher mit dem angrenzenden Unterrichtszimmer verbunden ist. Ostlich des Treppenhauses
befinden sich kiinftig der Aufzug, die WC-Anlage fiir Knaben sowie die Putznische fir die Hauswar-
tung. Die neue Brandschutztir im dstlichen Korridor erlaubt es, die Erschliessungszone nicht nur als
Garderobe, sondern auch als Raum fir Gruppenarbeiten zu nutzen. Diese raumliche Flexibilitat er-
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mdoglicht eine Mehrfachnutzung des Raums und kommt in padagogischer Hinsicht der geforderten Me-
thodenvielfalt entgegen. Der Korridor ist direkt mit den angrenzenden Klassenzimmern verbunden, so-
dass ein zeitgemasser Unterricht stattfinden kann. Das 6stliche Eckzimmer wird vergrdssert und ver-
figt nach dem Umbau tber die gleiche Grdsse wie die Eckzimmer im Erd- und zweiten Obergeschoss
sowie Uber einen eigenen Bereich fur Gruppenarbeiten.

3.1.4 2. Obergeschoss

Das 2. Obergeschoss entspricht in weiten Teilen dem 1. Obergeschoss. In diesem Geschoss befindet
sich die Toilettenanlage fur Madchen. Im Unterschied zu den unteren Geschossen befindet sich je-
doch bereits heute im Westfliigel ein Gruppenraum. Mit kleinen Eingriffen kann dieser analog den da-
runterliegenden Gruppenraumen angepasst werden. Die bestehende Holztreppe in das Dachge-
schoss entspricht nicht den geltenden Brandschutzvorschriften im Fluchtwegbereich. Sie wird durch
eine neue Treppe entlang des gegeniberliegenden Raumes fir die Logopadie ersetzt.

3.1.5 Dachgeschoss

In der ehemaligen Hauswartwohnung im Dachgeschoss finden derzeit sowohl der Logopéadieunterricht
wie auch die integrierte Schlerinnen- und Schilerférderung (ISF) statt, soweit dies nicht in den Klas-
senzimmern erfolgt. Mit der Verschiebung der Logopadie in das 2. Obergeschoss kénnen die Raume
im Dachgeschoss fur Mehrzwecknutzungen (ISF und Regelklassenunterricht) zur Verfligung gestellt
werden. Im Bereich der ehemaligen Wohnungskiiche wird ein kleines Besprechungszimmer eingerich-
tet. Das ISF-Zimmer in der Néhe des Treppenhauses bleibt unverandert. Die gegentberliegende, ehe-
malige Schulbibliothek wird fur die musikalische Grundschule genutzt. Durch den Riuckbau der heuti-
gen Verbindungstreppe in den Dachstock kann der Raum durch den Flachenzuwachs besser genutzt
werden. Der darlber liegende Dachstock und die sich darin befindenden Raume dienen wie bis anhin
als Lagerflachen fir die Primarschule.

3.1.6 Gebaudehulle und allgemeine Massnahmen

Die Gebaudehdille des Schulhauses muss saniert werden. Die Fenster weisen unterschiedliche Nut-
zungsdauern aus. Wahrend die alteren (insbesondere die Fenster der Nordfassade) ersetzt werden
mussen, wird der Zustand der jungeren als gut beurteilt. Fr letztere ist deshalb kein Ersatz vorgese-
hen. Die Fenstergewande und der Sockelbereich aus Sandstein sind in einem schlechten Zustand
und bedirfen umfassender Erneuerungs- und Ausbesserungsarbeiten. Die Fassade wird neu gestri-
chen, das gesamte Dach muss erneuert werden. Mit dem Ersatz des bestehenden Vordachs und dem
Einbau eines neuen Windfangs wird das urspriingliche Erscheinungsbild des Primarschulhauses He-
bel wiederhergestellt.

Im Untergeschoss werden die Aussenwande des ehemaligen Waschraums, des Hauswartungsraums
sowie der Ubrigen Lagerraume und des barrierefreien WCs abgedichtet. Um das Gebaude gegen auf-
steigende Feuchtigkeit zu schiitzen, werden insbesondere in den Unterrichtszimmern die Boden er-
setzt. Sdmtliche Raume werden neu gestrichen, die Boden und das Holzwerk erneuert resp. aufge-
frischt. Zuséatzlich werden Massnahmen zur Verbesserung der Raumakustik in den Unterrichtsraumen
getroffen. Die bestehenden Lavabos werden durch grossere Modelle ersetzt, sodass in den Klassen-
zimmern bildnerisches Gestalten stattfinden kann.
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Die haustechnischen Eingriffe betreffen in erster Linie die geplanten Toilettenanlagen, welche mit ei-
ner Liftung und Zu- und Abwasserleitungen versehen werden. In den Gbrigen Rdumen sind keine LUf-
tungsanlagen vorgesehen. Die bestehende Elektroverteilung ist veraltet und muss im ganzen Ge-
baude vollstandig erneuert werden. Diese Massnahme ist mit hohem Aufwand verbunden, da
teilweise in die bestehende Bausubstanz eingegriffen werden muss. Zusammen mit den Elektroinstal-
lationen wird auch die Beleuchtung erneuert.

3.1.7 Energetische Massnahmen

Im Zuge der Abdichtungsmassnahmen werden die Boden in den Unterrichtszimmern des Unterge-
schosses mit einer neuen Warmedammung versehen. Im westlichen Kellerbereich, in dem keine Bo-
denbelagsmassnahmen vorgesehen sind, soll eine Deckenddmmung den Energieverbrauch reduzie-
ren. Im Bereich der Therapie- und Unterrichtsraume wird das Schragdach gedammt; es schitzt so vor
Kalte und Warme. Auch im Dachstock wird eine neue Dammschicht eingebaut; sie reduziert das be-
heizte Volumen, was den Energieverbrauch des Schulhauses Hebel betrachtlich senkt. Im Sinne des
Energiekonzeptes 2050 werden die beiden bestehenden Gebaude auf dem Schulareal zu einem Nah-
warmeverbund zusammengeschlossen, der durch die Stadtwerke mit einem Blockheizkraftwerk betrie-
ben wird.

3.2 Ehemaliges Wohnhaus, Hebelstrasse 20

3.2.1 Sockelgeschoss

Bedingt durch die hohe Raumfeuchtigkeit ist die Aufenthaltsqualitat im Sockelgeschoss derzeit
schlecht. Der Raum unter der Aussenterrasse des Erdgeschosses ist zudem ungenutzt. Nach der Sa-
nierung erhalt dieses Geschoss seine urspriingliche Funktion als Werkstatt zurtick. Der grosse, nach
Suden ausgerichtete Raum wird vergrdssert und zu einem Unterrichtsraum fr technisches Gestalten
umgebaut. Er wird zudem Uber einen Zugang mit dem nérdlichen Teil verbunden. An den Raum fiir
technisches Gestalten angrenzend finden kiinftig die elektrischen Werkstattmaschinen (Bohrer, Band-
sége, etc.) Platz. Damit kénnen die Gerate nicht nur sicher in einem abschliessbaren Raum aufbe-
wahrt werden, sie sind dariiber hinaus vom Rest des Gebaudes abgetrennt. Damit wird gewahrleistet,
dass die Schallibertragungen in die Ubrigen Raume des Gebaudes reduziert werden kénnen. Der
Heizungsraum wird ebenfalls angepasst. Die im benachbarten Schulhaus erzeugte Warme wird tiber
eine Heizverteilung auf die Gbrigen Geschosse verteilt. Anstelle der unbenutzten Toilette entsteht ein
neuer Elektroverteilraum, der die heutigen Anforderungen an Elektroanlagen erfillt.

3.2.2 Erdgeschoss

Das Erdgeschoss wird als Unterrichtszimmer fiir textiles Gestalten umgenutzt. Dabei stehen den Mit-
arbeitenden der Primarschule und den Schiilerinnen und Schulern Stauflachen und ein Waschtrog zur
Verfigung. Diese sind in statisch wirksame Einbauten integriert, welche den Raum gliedern und somit
unterschiedliche Bereiche fir einen kreativen Unterricht schaffen. Auf derselben Etage befindet sich
auch die neue barrierefreie Toilette, welche auch den Mitarbeitenden zur Verfligung steht.

3.2.3 Obergeschosse

Die Grundrisse des ersten und zweiten Obergeschosses sind praktisch identisch und entsprechen in
weiten Teilen dem Erdgeschoss, wobei das erste Obergeschoss fir technisches Gestalten, das zweite
Obergeschoss fir textiles Gestalten vorgesehen sind. Der Boden zwischen Erd- und erstem Oberge-
schoss wird gegen Tritt- und Luftschall abgedichtet, sodass der mitunter larmintensive Unterricht fur
technisches Gestalten den darunterliegenden Schulraum im Erdgeschoss nicht beeintrachtigt. Auf je-
dem der Obergeschosse befindet sich ausserdem je eine Toilette fiir Knaben und fir Madchen.
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3.24 Dachgeschoss

Im Dachgeschoss wird die Struktur nicht verandert. Die Kiiche und das Bad werden zurtickgebaut, die
frei werdenden Flachen als Lagerflachen zur Verfligung gestellt. Das Dachgeschoss wird neu gestri-
chen, das Holzwerk und die Bodenbelage werden aufgefrischt.

3.25 Gebaudehulle und allgemeine Massnahmen

Das Tiefparterre weist eine hohe Raumfeuchtigkeit auf, welche derzeit Uber den Boden in das Ge-
baude gelangt. Mit der Abdichtung der Aussenwande und Bdden im Sockelgeschoss kdnnen die
Raume fir das technische Gestalten nutzbar gemacht werden. Die Fenster und der Sonnenschutz
werden Uber alle Geschosse ersetzt, wobei an der Nordfassade des Gebaudes teilweise zusétzliche
Fenster6ffnungen geschaffen oder aufgehoben werden. Dabei erhalten die Fensteréffnungen im Be-
reich der ehemaligen Mittagstischkiiche im Hochparterre ihre urspringliche Erscheinung zurtick. Auf
dem Dach werden zudem die Dachgauben ersetzt. Zusammen mit den Fenstern wird auch die ge-
samte Fassade des Gebaudes vollstandig renoviert. Mit Ausnahme der funktionstiichtigen Warmever-
teilung ist die Haustechnik im Geb&ude veraltet. Die Sanierung beinhaltet — wie auch im Schulhaus —
den umfassenden Ersatz aller Elektroinstallationen sowie der Beleuchtung und den Ersatz der Zu- und
Abwasserleitungen. Der Einsatz von Luftungsanlagen beschrénkt sich auf den Einbau von Ventilato-
ren in den WC-Anlagen. Ein neues Vordach schiitzt den Haupteingangsbereich vor der Witterung. Die
neue Treppe wird mit einer Rampe erganzt.

3.2.6 Energetische Massnahmen

Die Bauteile im Sockelgeschoss werden mit einer Innenwarmedammung versehen, der Dammperime-
ter umfasst insbesondere auch den kiinftigen Raum fir die elektrischen Geréate des technischen Ge-
staltens. Die Fassaden der oberen Geschosse erhalten eine neue dussere Warmedammputzschicht,
welche die Innenrdume energetisch aufwertet. Auch die Zimmer im Dachgeschoss werden gedammt.
Durch den geplanten Warmeverbund zwischen dem Schulhaus und dem ehemaligen Wohnhaus ent-
fallt die alte Erdgasheizung.

3.3 Umgebung

Der Pausenplatz der beiden Hauser (Schulhaus Hebel und benachbartes ehemaliges Wohnhaus),
dessen Aufenthaltsqualitat von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers geschéatzt wird, be-
noétigt eine Erneuerung der Beldge sowie der in die Jahre gekommenen Platzentwasserung. Neben
neuen Belagen erhalten die Schiilerinnen und Schiiler im stidlichen Bereich eine neue Uberdachung.
Sie ersetzt die bestehende Uberdachung beim Haupteingang des Schulhauses. Damit entsteht auf
dem Vorplatz eine grosszigige Freiflache, welche Uiber die ganze Schulhausbreite fiir Aussenaktivita-
ten genutzt werden kann. Im dstlichen Bereich werden Abstellplatze fir Velos der Schulkinder zur Ver-
flgung gestellt.

Nordlich des Schulhauses erhalten die Mitarbeitenden Veloabstellplatze unter einem Fahrradunter-
stand, der dartber hinaus Platz fir den Aussengerateraum der Hauswartung bietet. Vor dem ehemali-
gen Wohnhaus stellt ein neuer Weg die hindernisfreie Verbindung zum Erdgeschoss sicher. Um den
westlichen und nordlichen Aussenbereich aufzuwerten, ist zudem ein Aussenplatz vorgesehen, der es
dem Lehrpersonal erlaubt, im Freien zu unterrichten.
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3.4 Erdbebensicherheit

Im Zuge der Planungsarbeiten wurde auch die Statik der beiden Geb&aude Uberprift. Die Abklarungen
ergaben, dass beide nur mangelhaft gegen Erdbeben geschitzt sind. Das Projekt sieht deshalb ent-
sprechende Massnahmen vor. Im Estrich des Primarschulhauses werden auf den Béden Mehrschicht-
platten aus Holz verlegt und befestigt, welche mit dem Tragwerk verbunden sind und so die horizonta-
len Kréfte von Erdbeben abzufangen vermdgen. Im ehemaligen Wohnhaus sichern zuséatzliche Tréager
aus Stahl das Gebaude gegen Erschitterungen.

35 Photovoltaik

Die sudlich ausgerichteten Dacher der beiden Gebdude verfligen gemass der aktuellen Situations-
karte fur Solarpotenzial Uber «gute» beziehungsweise «geeignete» Flachen flr den Betrieb einer Pho-
tovoltaikanlage. Abklarungen der St.Galler Stadtwerke haben ergeben, dass aufgrund der vielen Auf-
und Vorbauten nur eine beschrankte Flache fir den Bau der Photovoltaikmodule zur Verfligung steht.
Zudem liegen beide Geb&ude in einem Gebiet mit geschitztem Ortsbild. Die Denkmalpflege erachtet
deshalb eine neue Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus mit seinen vielen Gauben als problema-
tisch. Aus wirtschaftlichen Griinden verzichtet die Stadt auf den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem
Schulhaus Hebel. Sie ist aber offen, das Dach Dritten fur die Realisierung einer Photovoltaikanlage
zur Verfugung zustellen.

3.6 Hindernisfreies Bauen

Mit dem Einbau eines rollstuhlgerechten Aufzugs und einer barrierefreien Toilettenanlage ist das
Schulhaus nach dem Umbau fast vollstandig hindernisfrei erschlossen. Im Erdgeschoss werden Vor-
kehrungen getroffen, damit bei Bedarf auch das Team- und Vorbereitungszimmer der Lehrpersonen
mit einem Rollstuhl erreichbar ist. Im ehemaligen Wohnhaus sind die Unterrichtsraume fir technisches
und textiles Gestalten im Sockel- beziehungsweise Erdgeschoss auch fiir Personen mit eingeschrank-
ter Mobilitéat gut erschlossen.

3.7 Bauablauf

3.7.1 Bauarbeiten

Die teilweise larmintensiven Bauarbeiten machen ein Bauzeitprovisorium unumganglich. Zugleich ist
es sowohl aus betrieblichen Griinden als auch aus Platzgriinden schwierig, den gesamten Schulbe-
trieb fur die Dauer der Bauarbeiten in ein Provisorium auf dem Schulareal auszulagern. Dadurch
kénnte der Pausenplatz nicht mehr benutzt werden und beaufsichtigte Aktivitaten im Freien hatten be-
trieblichen Mehraufwand zur Folge. Deshalb soll das bestehende Provisorium der Tagesbetreuung
aufgestockt werden. Die Fundation wurde bereits in dessen Planung auf eine allfallige spatere Aufsto-
ckung ausgelegt. Die beschrankten Platzverhaltnisse haben zur Folge, dass die Bauarbeiten etappiert
werden mussen. Vorgesehen ist, ab dem 3. Quartal 2020 mit der Sanierung des ehemaligen Wohn-
hauses zu beginnen. Dies setzt voraus, dass der bis dann im ehemaligen Wohnhaus verbleibende
Teil des Tagesbetreuungsangebots sowie die musikalische Grundschule in die verfiigbaren Raume im
Schulhaus und im Containerprovisorium umziehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten, zu Beginn des
Schuljahres 2020/2021, findet der Unterricht fir technisches und textiles Gestalten im dann fertigge-
stellten ehemaligen Wohnhaus statt. In der Folge beginnen die Umbauarbeiten am Schulhaus. In der
nachsten Etappe beziehen diejenigen Klassen das Bauzeitprovisorium, welche zuvor im dstlichen Teil
des Schulhauses untergebracht waren, sodass der ganze Ostfliigel zwischen dem 2. Quartal 2021
und dem 1. Quartal 2022 umgebaut werden kann. In der letzten Etappe, im 2. und 3. Quartal 2022,
finden die Bauarbeiten im Westflligel des Primarschulhauses statt. Ab dem Schuljahr 2022/2023 findet
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der Unterricht fir alle Klassen wieder in den beiden sanierten Hausern statt. Das Tagesbetreuungsan-
gebot verbleibt bis zur Fertigstellung des Neubaus, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshélfte
2023 bezugsbereit sein wird, im Provisorium an der Gotthelfstrasse.

3.7.2

Termine

Der Terminplan fur die Sanierung und betriebliche Optimierung der Primarschule Hebel sieht folgende
Eckdaten vor:

Erarbeitung Bauprojekt

Ausfihrungsplanung und Ausschreibung

Raumung des ehemaligen Wohnhauses

Bauarbeiten ehemaliges Wohnhaus (Hebelstrasse 20)
Bezug ehemaliges Wohnhaus

Bauarbeiten Schulhaus, Ostflugel

Bauarbeiten Schulhaus, Westflugel

Fertigstellung des Schulhauses

4.1

Kosten

Baukosten

bis 1. Quartal 2020
1. Quartal 2020 bis 3. Quartal 2020
3. Quartal 2020
3. Quartal 2020 bis 2. Quartal 2021
2. Quartal 2021
2. Quartal 2021 bis 1. Quartal 2022
1. Quartal 2022 bis 2. Quartal 2022
Schuljahresbeginn 2022/2023

Fur die Projektierung und Ausflihrung ist mit Kosten von CHF 10'580'000 zu rechnen (Kostenschét-

zung + 15 %, Kostenstand August 2019). Diese teilen sich wie folg auf:

BKP Arbeitsgattung CHF
1 Vorbereitungsarbeiten 1'095°000
10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 7’000
11 Abbriiche 322000
12 Bauzeitprovisorium 705’000
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung (Baustellensicherheit) 55’000
19 Honorare 6'000
2 Gebaude 6'719°000
21 Rohbau 1 1'141°000
22 Rohbau 2 1'232°000
23 Elektroanlagen 954’000
24 Heizungs-, Luftungs- und Klimaanlagen 211’000
25 Sanitaranlagen 306000
26 Transportanlagen 105’000
27 Ausbau 1 906°'000
28 Ausbau 2 573000
29 Honorare 1'291°000
4 Umgebung 762’000
41 Roh- und Ausbauarbeiten (Liegenschaftsentwéasserung) 362’000
42 Gartnerarbeiten 140’000
44 Installationen 20’000
46 Kleinere Trassenbauten (Belége) 240’000
5 Baunebenkosten 212°000
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6 Reserve (15 %) 1'179°000
7 Bauherrenleistung 233’000
9 Ausstattung 380°000
1-9 Total (inkl. 7.7 % MWST) 10'580°000

Von den Kosten entfallen CHF 3'148'000 auf das ehemalige Wohnhaus, CHF 6'720'000 auf das
Schulhaus und rund CHF 712'000 auf die Erweiterung des Bauzeitprovisoriums in der zweiten Nut-
zungsphase. Der am 12. August 2014 vom Stadtrat erteilte Projektierungskredit betragt CHF 180°000.
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich somit auf CHF 10’760'000.

Die bisher genutzten Raume der beiden sanierten Gebaude werden soweit als moglich mit bestehen-
dem Mobiliar ausgerustet, welches weitgehend in gutem Zustand ist und den Bedurfnissen entspricht.
Der unter der Position BKP 9 (Ausstattung) aufgefiihrte Teilkredit von CHF 380'000 wird fir die Erst-
ausstattung der bei der Sanierung umgenutzten resp. neu geschaffenen Raume verwendet (z.B.
Werkraume, Schulzimmer resp. ein Teil der Gruppenraume).

Das Containerprovisorium wird sowohl als Bauzeitprovisorium wéahrend der Bauarbeiten am Schul-
haus Hebel als auch als Provisorium flr das Tagesbetreuungsangebot bis zur Fertigstellung des ent-
sprechenden Neubaus genutzt. Die Kosten flr die Nutzung des Provisoriums fir die Tagesbetreuung
sind nicht Gegenstand dieser Vorlage. Fir die erste Nutzungsphase von drei Jahren hat das Stadtpar-
lament bereits einen entsprechenden Kredit in der H6he von CHF 1‘380°‘000 gesprochen.*

4.2 Betriebliche Kosten

In betrieblicher Hinsicht ergeben sich aus dem vorliegenden Bauprojekt keine Mehrkosten. Das gilt
sowohl fur den Unterricht (dessen Kosten von der Anzahl der unterrichteten Schilerinnen und Schdler
resp. der Anzahl der gefiihrten Klassen abhangt) als auch fir die Hauswartung. Die Nutzflache in den
beiden Gebauden (Schulhaus und benachbartes ehemaliges Wohnhaus) veréndert sich mit der Sa-
nierung nur geringfligig. Deshalb bewegt sich der Aufwand fur die Hauswartung, die Unterhaltsreini-
gung und die Hauptreinigung im bestehenden Kostenrahmen.

Die Betriebskosten fir das Tagesbetreuungsangebot im Schuleinzugsgebiet Hebel-Bach sind nicht
Gegenstand dieser Vorlage. Dazu hat das Stadtparlament bereits einen entsprechenden Kredit bewil-
ligt (CHF 560000, einlaufend bis 2026).* Die Kredite werden tber das Budget beantragt.

4 Vorlage Nr. 893 vom 26. September 2017 (Primarschule Hebel-Bach, Provisorium fiir Betreuung und Primarschule, Projektie-
rungs- und Ausfuhrungskredit), vom Stadtparlament am 5. Dezember 2017 geméss Antrag der Liegenschaften- und Baukom-
mission beschlossen.
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5 Okologie

Bei den Sanierungsarbeiten wird darauf geachtet, dass Abbruchmaterialien entweder wiederverwertet
oder mdglichst sortenrein getrennt und der fachgerechten Entsorgung zugefihrt werden. Bei der Wahl
der Baustoffe wird auf eine ressourcenschonende Herstellung und Verarbeitung geachtet. Die Bau-
stoffe sollen langlebig, schadstoffarm, einfach abzubauen und zu entsorgen sein. Die Materialwahl er-
folgt nach den Kriterien von Eco-Bau, einer gemeinsamen Plattform 6ffentlicher Bauherrschaften des
Bundes, der Kantone und Stadte mit Empfehlungen zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirt-
schaften von Gebauden und Anlagen.

Der Stadtprasident:
Thomas Scheitlin

Der Stadtschreiber:
Manfred Linke

Beilage:
= Sjtuation, Foto, Grundrisse, Ansichten

Konto: 62.5040.377 / 62.5040.943

Seite 11/11



	1 Ausgangslage
	2 Erwägungen
	2.1 Vorstudien
	2.2 Schulraumbedarf

	3 Projekt
	3.1 Schulhaus Hebel
	3.1.1 Untergeschoss
	3.1.2 Erdgeschoss
	3.1.3 1. Obergeschoss
	3.1.4 2. Obergeschoss
	3.1.5 Dachgeschoss
	3.1.6 Gebäudehülle und allgemeine Massnahmen
	3.1.7 Energetische Massnahmen

	3.2 Ehemaliges Wohnhaus, Hebelstrasse 20
	3.2.1 Sockelgeschoss
	3.2.2 Erdgeschoss
	3.2.3 Obergeschosse
	3.2.4 Dachgeschoss
	3.2.5 Gebäudehülle und allgemeine Massnahmen
	3.2.6 Energetische Massnahmen

	3.3 Umgebung
	3.4 Erdbebensicherheit
	3.5 Photovoltaik
	3.6 Hindernisfreies Bauen
	3.7 Bauablauf
	3.7.1 Bauarbeiten
	3.7.2 Termine


	4 Kosten
	4.1 Baukosten
	4.2 Betriebliche Kosten

	5 Ökologie

